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Checkliste: Anforderungen an die Ordnungsgemäßheit eines Anhörungsverfahrens
	
	Ja
	Nein

	Hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor Ausspruch der Kündigung angehört?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber den Betriebsratsvorsitzenden (im Falle der Verhinderung dessen Stellvertreter) in den Betriebsräumen während der regulären Arbeitszeit mündlich oder schriftlich über seine Kündigungsabsicht informiert?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat die Sozialdaten und die persönlichen Daten des zu kündigenden Betriebsratsmitgliedes mitgeteilt?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber den Betriebsrat über die Art der Kündigung (außerordentlich oder ordentlich, Änderungskündigung, Probezeitkündigung, verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt), die Kündigungsfrist sowie den Kündigungstermin informiert?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat die aus seiner Sicht die Kündigung rechtfertigenden und für seinen Kündigungsentschluss ausschlaggebenden Gründe mitgeteilt (Grundsatz der subjektiven Determinierung)?
	□
	□

	Fazit: Bei jeder mit „Nein“ beantworteten Frage erfüllt die Anhörung nicht die gesetzlichen Voraussetzungen, sodass die Kündigung allein aus diesem Grund unwirksam ist gemäß § 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG.
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